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Zu § 1 Abs. 3 9 ^
(1) a) Den Ministerien für Land- und Forstwirt

schaft der Landesregierungen wird das Zu
satzkontingent an Erntebindegarn, das für 
nicht von der MAS zu bindernde Flächen be
stimmt ist, formlos mitgeteilt.

b) Das Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft der Landesregierung unter Mitarbeit 
der Landesanbauplankommission hat die zu
geteilte Erntebindegarnmenge auf die Kreise 
differenziert zu verteilen. Als wesentlichster 
Punkt ist hierbei die Produktionsleistung 
(Ernteerträge) zu berücksichtigen.

c) Die Landesregierung — Ministerium für 
Land- und Forstwirtschaft — teilt die 
festgelegte Zusatzmenge den Kreisen mit. 
Der Deutschen Handelszentrale Industrie- 
Textilien, Zentralstelle für Erntebindegarn, 
Chemnitz, Lotharstraße 9, ist von der Landes
regierung — Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft — eine Aufstellung über die 
Verteilung der Zusatzmengen auf die Kreise 
zuzu stellen.

(2) a) Der Rat des Eireises — Abteilung Landwirt
schaft — hat unter Mitarbeit der Kreis
anbauplankommission die zugeteilte Zusatz
bindegammenge, die für nicht von der MAS 
zu bindernde Flächen bestimmt ist, auf 
Schwerpunkt-Gemeinden differenziert zu 
verteilen. Als wesentlichster Punkt ist hier
bei die Produktionsleistung (Ernteerträge) 
zu berücksichtigen.

b) Der Rat des Kreises — Abteilung Landwirt
schaft — teilt die festgelegte Zusatzmenge 
den Gemeinden mit.

c) Der Rat des Kreises — Abteilung Landwirt
schaft — teilt dem für die Bindegarnversor
gung zuständigen Staatlichen Kreiskontor 
für landwirtschaftlichen Bedarf die Zusatz
menge für die einzelnen Gemeinden, ge
ordnet nach Bäuerlichen Handelsgenossen
schaften, in Form einer Aufstellung mit. 
Dem Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft der Landesregierung ist eine Durch
schrift einzureichen.

(3) a) Der Rat der Gemeinde unter Mitarbeit der
Gemeindeanbauplankommission hat die zu
geteilte Zusatzbindegarnmenge auf die ein
zelnen bäuerlichen Betriebe differenziert zu 
verteilen. Die von der MAS zu bindernden 
Flächen sind dabei nicht zu berücksichtigen. 
Als wesentlichster Punkt ist hierbei die Pro
duktionsleistung (Ernteerträge) zu berück
sichtigen. Durch die differenzierte Vertei
lung in der Gemeinde darf die Landesgrund
norm in der Regel nur bis zu 1 kg/ha über
schritten werden.

b) Der Bürgermeister hat der zuständigen 
Bäuerlichen Handelsgenossenschaft bis zum
30. April 1952 eine Liste mit folgenden An
gaben einzureichen:

„Bezugsberechtigter,
Hektar-Fläche,
Landesgrundnorm,
Bezugsanspruch lt. Landesgrundnorm 
in Kilogramm,

Zusatzmenge in Kilogramm, 
Gesamtbezugsanspruch in Kilogramm.“

Eine Durchschrift dieser Meldung ist vom 
Bürgermeister dem Rat des Kreises — Ab
teilung Landwirtschaft — zuzustellen.

Zu § 1 Abs. 4 § 3

(1) Die volkseigenen Güter haben die zu bindernde 
Fläche (Getreide und Winterölfrüchte lt. Anbau
plan) dem zuständigen Staatlichen Kreiskontor für 
landwirtschaftlichen Bedarf mitzuteilen. Die Mel
dung ist vom Betriebsleiter zu unterschreiben.

(2) Das Staatliche Kreiskontor für landwirtschaft
lichen Bedarf hat über die Höhe des Bezugsanspru
ches des volkseigenen Gutes auf der Rückseite der 
im Abs. 1 genannten Mitteilung folgenden Vermerk 
einzutragen:

„Bezugsanspruch: _______ha mal_______kg =----------kg
Erntebindegarn

Ort und Datum Stempel und Unterschrift.“

(|3) Die Ausgabe von Erntebindegarn an volks
eigene Güter ist auf der Rückseite der im Abs. 1 an
geführten Mitteilung durch das Staatliche Kreiskon
tor für landwirtschaftlichen Bedarf mit Menge, Da
tum, Stempel und Unterschrift zu vermerken. Er
folgt die Ausgabe ratenweise, so sind die Teilmen
gen anzugeben und bis zur Höhe des Gesamt
anspruches aufzurechnen.

Zu § 1 Abs. 5 § 4
(1) Die MAS haben den für die Erntebindegarn

versorgung zuständigen Staatlichen Kreiskontoren 
für landwirtschaftlichen Bedarf die entsprechend 
der Kapazität zu bindernde Hektarfläche, für die 
Mahdverträge abgeschlossen werden, mitzuteilen. 
Für die Richtigkeit der Mitteilung ist der Leiter der 
MAS verantwortlich.

(2) Das Staatliche Kreiskontor für landwirtschaft
lichen Bedarf hat über die Höhe des Bezugsanspru
ches der MAS auf der Rückseite der im Abs. 1 ge
nannten Mitteilung folgenden Vermerk einzutragen:

„Bezugsanspruch: ..............  ha mal.......... kg =............. kg
Erntebindegarn.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift.“

(3) Die Ausgabe von Erntebindegarn an MAS ist 
auf der Rückseite der im Abs. 1 angeführten Mit
teilung durch das Staatliche Kreiskontor für land
wirtschaftlichen Bedarf mit Menge, Datum, Stem
pel und Unterschrift zu vermerken. Erfolgt die Aus
gabe ratenweise, so sind die Teilmengen anzugeben 
und bis zur Höhe des Gesamtanspruches aufzurech
nen.

(4) Die bei den Bäuerlichen Handelsgenossen
schaften bei Inkrafttreten dieser Durchführungs
bestimmung lagernden und für die MAS vorgesehe
nen Erntebindegarnmengen sind nach den Weisun
gen des Staatlichen Kreiskontors für landwirtschaft
lichen Bedarf von den MAS sofort zu übernehmen 
und ordnungsgemäß einzulagern. Ein Übernahme
protokoll ist anzufertigen, von dem außer den Be
teiligten das zuständige Staatliche Kreiskontor für 
landwirtschaftlichen Bedarf ein Exemplar erhält.


